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Dieser Nachtrag ist ergänzend und im Zusammenhang mit dem Registrierungsformular der Emittentin 

vom 18. Februar 2022, wie nachgetragen durch die Nachträge vom 2. März 2022 und vom 

12. April 2022, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") als zuständiger 

Behörde gebilligt wurde, zu lesen. 

Dieser Nachtrag stellt einen Nachtrag zum Registrierungsformular im Sinne von Artikel 23 der 

Prospektverordnung zum Zwecke der Aktualisierung bestimmter, im Folgenden beschriebener und im 

Registrierungsformular enthaltener Informationen dar. 

Während der Gültigkeitsdauer des Registrierungsformulars sowie solange im Zusammenhang mit dem 

Registrierungsformular begebene Wertpapiere öffentlich angeboten werden, werden Kopien dieses 

Nachtrags und des Registrierungsformulars in der Fassung eventueller Nachträge, auf Anfrage zur 

kostenlosen Ausgabe am eingetragenen Sitz der Emittentin, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt 

am Main, bereitgehalten. 

Darüber hinaus werden die Prospekte und der Nachtrag auf der Internetseite der Emittentin 

http://www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte für Anleger in Deutschland, in Österreich 

und in Luxemburg veröffentlicht. 
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Die nachtragsbegründenden Umstände sind: 

1. Die Veröffentlichung des Zwischenabschlusses zum 30. Juni 2022 und des 

Zwischenlageberichts für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 und 

Bestätigungsvermerk, der am 30. September 2022 auf der Internetseite: 

https://www.derivate.bnpparibas.com/service/ueber-uns/finanzinformationen veröffentlicht und 

zur Veröffentlichung im Unternehmensregister des Bundesanzeigers eingereicht wurde.  

Der nachtragsbegründende Umstand ist eingetreten am: 

30. September 2022 am Nachmittag 

 

2. Die aus Sicht der Emittentin erforderliche Korrektur von Angaben im Registrierungsformular 

Der nachtragsbegründende Umstand ist eingetreten am: 

29. September 2022 am Nachmittag 
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1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert: 

Im Inhaltsverzeichnis wird unter 15 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, 

FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN der Punkt "ANHANG C: INFORMATIONEN 

NACH ART. 26 (4) DER PROSPEKTVERORDNUNG" gelöscht und durch "ANHANG C: 

ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2022 UND ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR DEN 

BERICHTSZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 30. JUNI 2022 UND 

BESTÄTIGUNGSVERMERK" ersetzt. 

Im Inhaltsverzeichnis wird unter 15 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, 

FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN nach Punkt "ANHANG C: 

ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2022 UND ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR DEN 

BERICHTSZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 30. JUNI 2022 UND 

BESTÄTIGUNGSVERMERK" der zusätzliche Punkt "ANHANG D: INFORMATIONEN NACH 

ART. 26 (4) DER PROSPEKTVERORDNUNG" ergänzt. 

2. Unter Punkt 4.2 Abschlussprüfer der Gesellschaft werden die nachfolgenden Angaben in 

Bezug auf die Abschlussprüfer aktualisiert und folgendermaßen ersetzt: 

"Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde MAZARS GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main ("MAZARS 

GmbH & Co. KG") bestellt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk von MAZARS GmbH & Co. KG versehen. 

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde MAZARS GmbH & Co. KG bestellt. Der 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk von MAZARS GmbH & Co. KG versehen. 

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftshalbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 wurde 

MAZARS GmbH & Co. KG bestellt. Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 wurde mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk von MAZARS GmbH & Co. KG versehen. 

MAZARS GmbH & Co. KG ist ordentliches Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer, Berlin sowie 

des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf." 

3. Unter Punkt 5 GESCHÄFTSÜBERBLICK werden die nachfolgenden Angaben in Bezug auf die 

Haupttätigkeitsbereiche / Wichtigsten Märkte aktualisiert und folgendermaßen ersetzt: 

"Haupttätigkeitsbereiche / Wichtigste Märkte 

Haupttätigkeitsbereiche der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH sind die 
Begebung und der Verkauf von Wertpapieren für eigene Rechnung. Die Gesellschaft betreibt hier 
im Wesentlichen die Emission von Wertpapieren in Form von Optionsscheinen und Zertifikaten 
bezogen auf in- und ausländische Indizes und Aktien sowie auf American Depositary Receipts, 
Global Depositary Receipts bzw. Ordinary Depositary Receipts, auf Rohstoffe, Währungen und 
Terminkontrakte. Darüber hinaus werden Anleihen emittiert. Die Wertpapiere werden sowohl als 
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Einzelemissionen als auch unter einem Programm begeben. Die emittierten Wertpapiere können 
sowohl von BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich, von BNP Paribas S.A., Paris, 
Frankreich als auch von BNP Paribas S.A., gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassung 
London, Vereinigtes Königreich, oder eine andere Niederlassung (jede eine "Gegenpartei") 
übernommen werden. Zwischen der jeweiligen Gegenpartei und der Emittentin werden 
korrespondierende Deckungsgeschäfte abgeschlossen. Künftig können von der Gesellschaft 
begebene Wertpapiere auch noch von anderen Unternehmen der BNP Paribas Gruppe 
übernommen und angeboten werden.  

Die Anbieterin, BNP Paribas Arbitrage S.N.C., bietet die von der BNP Paribas Emissions- und 
Handelsgesellschaft mbH emittierten Wertpapiere auf dem deutschen, dem österreichischen und 
auch auf dem luxemburgischen Markt an und plant Wertpapiere in Zukunft auch auf weiteren 
europäischen Märkten (in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, den Niederlanden, Polen, Portugal, Schweden, 
der Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, und Zypern) 
anzubieten. 

Die Emittentin emittiert Wertpapiere zurzeit vorwiegend für den deutschen, den österreichischen 
und auch für den luxemburgischen Markt und plant Wertpapiere in Zukunft auch für weitere 
europäische Märkte (Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, den Niederlanden, Polen, Portugal, Schweden, der 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, und Zypern) zu 
emittieren." 

4. Unter Punkt 7.1 Wesentliche Verschlechterung der Aussichten der Emittentin werden die 

Angaben in Bezug auf den Halbjahresabschluss 2022 aktualisiert und die Datumsangabe 

"31. Dezember 2021" damit ersetzt: 

"Seit dem 30. Juni 2022, als dem Datum des Halbjahresabschlusses 2022 als letztem geprüften 

und auf der Webseite http://www.derivate.bnpparibas.com/service/ueber-

uns/finanzinformationen sowie im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten 

Zwischenabschluss der Emittentin, ist keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten der 

Emittentin eingetreten." 

5. Unter dem Punkt 7.2 Wesentliche Änderung der Finanz- und Ertragslage der Gruppe werden 

die Angaben in Bezug auf den Halbjahresabschluss 2022 aktualisiert und durch den folgenden 

Absatz ersetzt: 

"Seit dem 30. Juni 2022, als dem Datum des Halbjahresabschlusses 2022 als letztem geprüften 

und auf der Webseite http://www.derivate.bnpparibas.com/service/ueber-

uns/finanzinformationen sowie im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten 

Zwischenabschluss der Emittentin, ist keine wesentliche Änderung der Finanz- und Ertragslage 

der Gruppe eingetreten." 

6. Unter dem Punkt 7.3 Ausblick werden die Angaben in Bezug auf den Halbjahresabschluss 2022 

aktualisiert und durch den folgenden Absatz ersetzt: 

"Im 1. Halbjahr 2022 ist der Gesamtumsatz am deutschen Zertifikate- und Optionsscheinmarkt 
gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 um 40,6% gestiegen. Der Umsatz der BNP Paribas 
Emissions- und Handelsgesellschaft ist noch stärker gestiegen (+68,7%). Der Marktanteil ist 
dementsprechend von 17,4% im 1. Halbjahr 2021 auf 20,8% im 1. Halbjahr 2022 gestiegen.  

Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH hat im 1. Halbjahr 2022 ca. 217.000 
Produkte emittiert (ca. 232.700 in HJ2 2021, ca. 216.000 in HJ1 2021). Die Emissionstätigkeit 
wird im zweiten Halbjahr 2022 auf einem höheren Niveau als im ersten Halbjahr erwartet. Sollte 



 

6 
 

die Volatilität stark steigen, so würde die Emissionstätigkeit weiter zunehmen. Generell ist die 
Stärke der Emissionstätigkeit sehr von der Volatilität an den Märkten und der allgemeinen 
Nachfrage nach Retailderivaten abhängig. Für 2023 wird eine leicht höhere Emissionstätigkeit 
als für 2022 erwartet. 

Veränderungen der Ertrags- und Finanzlage der BNP Paribas Emissions- und 
Handelsgesellschaft mbH werden sich konzeptionsbedingt in den nächsten beiden 
Geschäftsjahren voraussichtlich nicht ergeben. " 

7. Unter dem Punkt 15.1 Rechnungslegungsstandards werden die Angaben in Bezug auf den 

Halbjahresabschluss 2022 aktualisiert und durch den folgenden Absatz ersetzt: 

"Der nachfolgend als Anhang A wiedergegebene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 und Bestätigungsvermerk, der nachfolgend als Anhang 

B wiedergegebene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2020 und Bestätigungsvermerk und der nachfolgend als Anhang C 

wiedergegebene Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 und Zwischenlagebericht für den 

Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 und Bestätigungsvermerk wurden 

jeweils nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ("HGB") und den ergänzenden 

Vorschriften des GmbH-Gesetzes ("GmbHG") aufgestellt." 

8. Unter dem Punkt 15.2 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin werden 

die Angaben in Bezug auf den Halbjahresabschluss 2022 aktualisiert und durch den folgenden 

Absatz ersetzt: 

"Seit dem 30. Juni 2022 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

eingetreten." 

9. Unter dem Punkt 15.3 Historische Finanzinformationen werden  

a) der bisherige Anhang C mit den Informationen nach Art. 26 (4) der Prospektverordnung 

gelöscht; 

b) folgender Anhang C mit den Angaben zum Zwischenabschluss 2022 eingefügt: 



 

 
 

"ANHANG C: ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2022 UND ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR 
DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 30. JUNI 2022 UND 
BESTÄTIGUNGSVERMERK" 



Offenlegung 

Zwischenabschluss 
zum 30. Juni 2022
und Zwischenlagebericht
für den Zeitraum vom
1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft 
mbH Frankfurt am Main 

HRB 35628 – Amtsgericht Frankfurt am Main 

C-1



INHALTSVERZEICHNIS 

 

1. Bilanz zum 30. Juni 2022  

2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 

3. Anhang zum 30. Juni 2022 

4. Zwischenlagebericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 

5. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

  

C-2



BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 

Bilanz zum 30. Juni 2022

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
AKTIVA EUR TEUR TEUR PASSIVA EUR TEUR TEUR

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital 25.564,59 26 26

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.931.000,00 27.639 43.139 B. RÜCKSTELLUNGEN

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.431.000,00 Sonstige Rückstellungen 20.430,31 41 91
(31.12.21 TEUR 3.431/ 30.06.21 TEUR 9.158)
davon gegenüber Gesellschafter EUR 4.931.000,00
(31.12.21 TEUR 27.639/ 30.06.21 TEUR 43.139) C. VERBINDLICHKEITEN

1. Anleihen 2.803.833.350,03 1.573.818 2.163.063
2. Sonstige Vermögensgegenstände 6.197.090.872,97 3.023.052 4.121.592 davon konvertibel EUR 524.029.066,58

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.548.716.698,22 (31.12.21 TEUR 164.340/ 30.06.21 TEUR 160.764)
(31.12.21 TEUR 1.680.183/ 30.06.21 TEUR 2.279.644) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  EUR 1.557.830.656,44
davon bei verbundenen Unternehmen EUR 6.197.090.872,97 (31.12.21 TEUR 770.695/ 30.06.21 TEUR 1.172.241)
(31.12.21 TEUR 3.023.052/ 30.06.21 TEUR 2.827.946)

2. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0,00 0 0
II. Guthaben bei Kreditinstituten 47.303,62 64 116 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  EUR 0,00

davon beim Gesellschafter EUR 47.303,62 (31.12.21 TEUR 0/ 30.06.21 TEUR 0)
(31.12.21 TEUR 64/ 30.06.21 TEUR 116) davon beim Gesellschafter 0,00 (31.12.21 TEUR 0/ 30.06.21 TEUR 0)

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.994,55 0 0
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  EUR 2.994,55

Aktive Rechnungsabgrenzung 1.685,83 3 1 (31.12.21 TEUR 0/ 30.06.21 TEUR 0)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.398.188.522,94 1.476.873 2.001.669
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.092.043.518,31
(31.12.21 TEUR 596.382/ 30.06.21 TEUR 703.688)

6.202.070.862,42 3.050.758 4.164.848 6.202.070.862,42 3.050.758 4.164.848
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BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

01.01.-30.06.2022 2021 1. HJ 2021
EUR TEUR TEUR

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1. Sonstige betriebliche Erträge 380.210,18 1.059 700

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -380.210,18 -1.059 -700

3. Jahresüberschuss 0,00 0 0
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main: 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Zwischenabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 

– bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für den 

Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 

den Zwischenlagebericht der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für den 

Zwischenabschluss vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Zwischenabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. Juni 2022 

sowie ihrer Ertragslage für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Zwischenlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Zwischenlagebericht 

in Einklang mit dem Zwischenabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Zwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts 

geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Zwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Zwischenabschlusses und des 

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Zwischenabschluss und zum Zwischenlagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Zwischenabschluss und den 

Zwischenlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Zwischenabschlusses, 

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Zwischenabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 

sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Zwischenabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Zwischenabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Zwischenlage-

berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Zwischenabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Zwischenlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Zwischenlagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Zwischenabschlusses und 

des Zwischenlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Zwischen-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Zwischenlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Zwischenabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zum Zwischenabschluss und zum Zwischenlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
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wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Zwischenabschlusses und Zwischenlageberichts getroffenen wirtschaft-

lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Zwischenabschluss und im Zwischen-

lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Zwischenabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Zwischenlageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Zwischenabschluss und im Zwischenlagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Zwischen-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Zwischenabschluss die zugrunde-

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Zwischenabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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• beurteilen wir den Einklang des Zwischenlageberichts mit dem Zwischenabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Zwischenlagebericht durch. Auf Basis ausreichender

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

Frankfurt am Main, 19. September 2022 

Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Skall 

Wirtschaftsprüfer 

gez. Neuweiler 

Wirtschaftsprüfer 
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c) folgender aktualisierter Anhang D (vormals Anhang C) eingefügt; 

" ANHANG D: INFORMATIONEN NACH ART. 26 (4) DER PROSPEKTVERORDNUNG 

Abschnitt B – Basisinformationen über den Emittenten 

Wer ist der Emittent der Wertpapiere? 

Sitz und 
Rechtsform: 

Sitz der Emittentin ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: 
Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. 

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß deutschem 
Recht (mit der Rechtsträgerkennung (LEI): 549300TS3U4JKMR1B479). 

Haupttätigkeiten: Emission von Wertpapieren 

Hauptanteilseigner: Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft 
mbH ist BNP Paribas S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach 
französischem Recht. 

Identität der Haupt-
geschäftsführer: 

Geschäftsführer der Emittentin ist Grégoire Toublanc. 

Identität der 
Abschlussprüfer:  

Zum Abschlussprüfer wurde MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main bestellt. 

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten? 

Die nachfolgenden Finanzinformationen sind den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2020 und zum 
31. Dezember 2021 sowie dem geprüften Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 entnommen. 

Tabelle 1: Gewinn- und Verlustrechnung – Nichtdividendenwerte 

 Jahresabschluss 
31. Dezember 2021 
in EUR 

Jahresabschluss 
31. Dezember 2020 
in EUR 

 

Zwischenrechnung  
für den Zeitraum 
1. Januar bis 
30. Juni 2022 
in EUR 

Zwischenrechnung  
für den Zeitraum 
1. Januar bis 
30. Juni 2021 
in EUR 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   

Sonstige Betriebliche 
Erträge 

1.058.779,55 525.572,67 380.210,18 699.657,79 

Sonstige Betriebliche 
Aufwendungen 

-1.058.779,55 -525.572,67 -380.210,18 -699.657,79 

Jahresüberschuss 
 

0 0 0 0 

 

Tabelle 2: Bilanz – Nichtdividendenwerte 

 Jahresabschluss 
31. Dezember 2021 
in EUR 

Jahresabschluss 
31. Dezember 2020 
in EUR 
 

Zwischenabschluss 
30. Juni 2022 
in EUR 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 
 

27.639.000,00 82.133.636,23 4.931.000,00 

Sonstige Vermögensgegenstände 
(Aktiva/Umlaufvermögen) 
 

3.023.052.044,36 2.830.561.707,30 6.197.090.872,97 

Verbindlichkeiten  
Anleihen 
(Passiva/Verbindlichkeiten) 

1.573.817.871,04 1.664.491.487,06 2.803.833.350,03 

Sonstige Verbindlichkeiten 
(Passiva/Verbindlichkeiten) 

1.476.873.173,32 1.247.529.078,47 3.398.188.522,94 

Nettofinanzverbindlichkeiten 
(langfristige Verbindlichkeiten plus 
kurzfristige Schulden abzüglich 
Barmittel) 

0 0 0 
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Tabelle 3: Kapitalflussrechnung – Nichtdividendenwerte 

 Für den Zeitraum 1. 
Januar 
bis 31. Dezember 
2021 
in EUR 

Für den Zeitraum 1. 
Januar 
bis 31. Dezember 
2020 
in EUR 

Zwischenrechnung  
für den Zeitraum 
1. Januar bis 
30. Juni 2022 
in EUR 

Zwischenrechnung  
für den Zeitraum 
1. Januar bis 
30. Juni 2021 
in EUR 

Netto-Cashflows aus 
der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

526.859,27 -282.391,36 -16.805,01 578.790,47 

Netto-Cashflows aus 
Finanzierungstätigkeite
n 

- - 0 0 

Netto-Cashflow aus 
Investitionstätigkeiten 

- - 0 0 

 

Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind? 

Die Wertpapierinhaber tragen das Emittenten-/Bonitätsrisiko: Wertpapierinhaber sind, vorbehaltlich der 
Garantie der BNP Paribas S.A. als Garantin für die ordnungsgemäße Zahlung von sämtlichen Beträgen, die 
nach Maßgabe der durch die Emittentin ausgegebenen Wertpapiere zahlbar sind, dem Risiko ausgesetzt, 
dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren nicht erfüllen kann, zum Beispiel im Falle 
einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung). Eine Insolvenz der Emittentin kann sogar zum 
vollständigen Verlust des Kapitalbetrags führen, den Wertpapierinhaber beim Kauf der Wertpapiere bezahlt 
haben (Totalverlustrisiko). 

Die Wertpapierinhaber tragen das Risiko der Nichterfüllung des Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags: Zwischen BNP Paribas S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag. Danach ist die BNP Paribas S.A. insbesondere verpflichtet, jeden während 
der Vertragsdauer des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sonst entstehenden 
Jahresfehlbetrag der Emittentin auszugleichen. Anleger, die in die von der Emittentin ausgegebenen 
Wertpapiere investiert haben, sind daher dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin, sofern BNP Paribas 
S.A. ihre Verpflichtungen gegenüber der Emittentin unter dem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag nicht, nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig erfüllt, ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Wertpapierinhaber nicht, nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig erfüllen kann. In 
diesem Fall können Wertpapierinhaber gegebenenfalls einen vollständigen Verlust des Kapitalbetrags 
erleiden, den Wertpapierinhaber beim Kauf der Wertpapiere bezahlt haben (Totalverlustrisiko). 

" 
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